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Die Musikprofessur an der Universität Basel
im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts

Eine personen- und
institutionsgeschichtliche Untersuchung

von

Beat R. Jenny

1. Bisheriger Forschungsstand:
Eine Lücke in der Universitätsgeschichte

Dass «die Musikliebe bei den Humanisten als natürliche Frucht
aus ihrem Studium der Antike erwuchs» und viele von ihnen
ausübende Musiker waren1, ist ein approbierter Gemeinplatz nicht
weniger als die Feststellung, dass «der Humanismus der Tonkunst
einen grossen Aufschwung brachte, an dem auch Basel Anteil
hatte»2. Wer jedoch in logischer Folgerung aus diesen Prämissen
die Universität der Humanistenstadt Basel in der Mitte des

16. Jahrhunderts als Zentrum musikalischer Lehre und Praxis im
Sinn einer gegenseitigen Durchdringung von Musik, Wissenschaft
und täglichem Leben3 postuliert, gerät in arge Beweisnot, wenn er
nach konkreten Quellenbelegen für seine These im allgemeinen
bzw. für Karl Nefs spezielle Behauptung sucht, die leitenden
Kreise der Universität seien auch nach der Reformation in hohem
Grade musikfreundlich gewesen4. Schlägt er nämlich das älteste
und seinerzeit bahnbrechende, auch heute noch grundlegende
Nachschlagewerk über die Universität und ihre Professoren auf,

1 K. Nef, Die Musik in Basel von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jh.,
Sonderdruck aus: Sammelbände der internationalen Musikgesellschaft 10,4,
1909, 10. - Vgl. W. Merian, in: Schweiz. Jahrbuch für Musikwissenschaft 1, 1924,
138:... das 16. Jh., jene «Zeit, in der der Humanismus die Musik zu einem
wirklichen Bestandteil des Lebens gemacht hatte. Wo die Humanisten selbst als

eifrige Musiktreibende sich betätigten, aber auch die Mehrzahl der ausübenden und
schaffenden Musiker humanistischen Geistes waren. Von der gegenseitigen
Durchdringung von Musik, Wissenschaft und täglichem Leben, die allen Teilen
in der Form erhöhter und erweiterter Geistesbildung zugut kam,...».

2 Nef, wie Anm. 1, 8.
3 Vgl. Anm. 1.
4 K. Nef, Die Musik an der Universität Basel, in: Festschrift zur Feier des

450jähngen Bestehens der Universität Basel, Basel 1910, 7.
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J.W. Herzogs Athenae Rauricae5, so stosst er ins Leere; denn er
sucht in dem nach Fakultäten und Lehrstühlen geordneten Werk
vergeblich nach Angaben über eine Musikprofessur6. Eine Lücke,
die historiographische Folgen hatte: R. Thommen erwähnt in seiner

noch immer massgebenden, jedoch das Institutionelle zugunsten

des Personengeschichtlichen zurückstellenden Geschichte der
Universität von 1532-1632 die Musikprofessur nur zweimal ganz
nebenbei7, und so kann es nicht erstaunen, dass auch in der grossen
Universitätsgeschichte von 1960 im einschlägigen Kapitel über die
Artistenfakultät nach 1532 das Thema Musiklehrc und -pflege
unerwähnt bleibt8, einerseits durchaus zu Recht, weil der
Musikprofessor nicht Mitglied der Artistenfakultät war, anderseits zu
Unrecht, weil die Artisten nach wie vor die - wie sich mühelos für
damals wie später belegen lässt - undankbaren Objekte des
akademischen Musikunterrichtes waren. Undankbare Schüler z.T. wohl
deshalb, weil sie zusammen mit den Absolventen der oberen Klassen

des Gymnasiums in Musik unterrichtet wurden. Diese
Verklammerung von Gymnasium und Artistenfakultät hatte Folgen,
nicht nur für die Tätigkeit, Stellung und das Ansehen des

Musikprofessors, sondern auch für die Historiographie dieser Professur:
Die aus den Quellen erarbeiteten, auch für die Geschichte der
Musikprofessur an der Universität grundlegenden Fakten über die
staatliche Musikpädagogik in Basel bot nämlich schon seit 1889
Th. Burckhardt-Biedermann in seiner breit angelegten Geschichte
des Gymnasiums zu Basel9. Doch wer sich mit der
Universitätsgeschichte befasste, schaute sich hier nicht um. Zwar erwähnt
Karl Nef in seiner bisher nicht ersetzten Monographie über die

5 Basel 1778.
6 Ob tür diese Lücke zeitgebundene sachlich-personelle Gründe (man

vergleiche etwa das, was Andreas Staehelin in seiner Universitätsgeschichtc [wie
Anm. 11] S. 584 in Ergänzung Nefs über die kläglichen Zustände mitteilt, in
denen sich dieser Lehrstuhl um 1770 80 befand) und oder quellenmässig-histo-
nographische Präjudizien (Nichtberücksichtigung schon in früheren
handschriftlichen Kompendien zur Universitätsgeschichtc; Mangel an Quellen
überhaupt) verantwortlich sind, war hier nicht zu untersuchen.

7 R. Thommen, Geschichte der Universität Basel 1532-1632, Basel 1889, 49 ;

56 (laut Register).
8 E. Bonjour, Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart

(1460-1960), Basel 1960, 150 ff. Erst im Kapitel 21 («Anstalten», und dort kaum
am richtigen Platz), S. 329-331 wird im Zusammenhang mit dem im 17. Jh.
gegründeten Collegium musicum aufgrund von Nef, wie Anm. 4, ein summarischer

und für den, der genaue Angaben sucht, wenig geeigneter Überblick
über die Musikpädagogik an der Universität gegeben (ein Sachregister fehlt).

9 Basel 1889 bes. S. 71-73; 161-163. Ein grosser Teil von später «neuentdeckten»

Quellenstücken ist schon hier nachgewiesen.
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Musik an der Universität Basel Th. Burckhardt als Lieferanten von
handschriftlichem Quellenmaterial, nennt oder zitiert jedoch dessen

Buch nirgends10. So blieb der Weg von Nef zu Burckhardt und
zu den Quellen verschlossen.

Diesen zweifachen historiographischen circulus vitiosus hat
Andreas Staehelin durchbrochen, und zwar auch für das lO.Jahr¬
hundert, obwohl dieses ausserhalb der von ihm ganz neu aus den
Quellen bearbeiteten Epoche lag". Hier findet sich die bei J.W.
Herzog vermisste Liste der Musikprofessoren, und, da der erste in
derselben, Samuel Mareschall, durch seine über 60jährige Amtszeit
das 16. und 17. Jahrhundert verklammert, war ein Hinweis aufdie
Anfänge der Professur im lO.Jahrhundert im begleitenden Text
unumgänglich. Zwar an gedruckter Literatur ebenfalls nur Nef
benutzend, hat der Autor in einer offenbar in letzter Stunde
angebrachten Ergänzung ausdrücklich festgehalten12: «Es gab (sc. in der
Zeit von der Reformation bis auf Mareschall) neben den Professoren

auch einen <Musicus>... Über die Persönlichkeiten, die dieses

Amt innehatten, und ihre Pflichten ist nichts bekannt13.» Damit
war ein klarer Hinweis auf einen Mangel an personen- und insti-
tutionsgcschichtlicher Grundinformation gegeben, wie er für
Basel ungewohnt ist. Unabhängig davon legte auch der Musikhistoriker

Gerhard Pietzsch 1970 den Finger auf diese Forschungslücke,

indem er feststellte : « Aber welche Bedeutung Universitäten
wie Ingolstadt und Basel für die Musikpflege besassen das lässt

sich noch nicht mit Gewissheit sagen. Dazu benötigen wir ein
umfassenderes Vergleichsmaterial [dazu] sind speziell im
Hinblick auf den Musikunterricht angesetzte archivalische Forschungen

vonnöten14.» Pietzsch hat allerdings sowenig wie die Basler

10 Wie Anm. 4. In Nef, Musik in Basel, wie Anm. 1, 3 der gleiche Dank für
handschriftliches Material und ein genereller Verweis auf das Buch; weitere
allgemeine Verweise darauf nur S. 19 A.l und S. 20 A.l.

11 Geschichte der Universität Basel 1632-1818, Basel 1957. Die Arbeit ist im
Gegensatz zu Thommen und Bonjour vor allem eine «statistisch-organisationsgeschichtliche»

(S. IV), will «in erster Linie als Nachschlagewerk dienen» (S. V)
und ist deshalb dem Forscher ganz besonders willkommen.

12 Indem er Thommens Angabe (wie Anm. 7, 49) über die Entlöhnung des

Universitätsmusikus von 1561 in ihrer für das Institutionelle grundlegenden
Bedeutung erkannte und in StA Deputaten C 4 eine Bestätigung dafür fand.

13 Wie Anm. 11, 368. Angesichts von StA Deputaten C 4 hätte, wie sich noch
zeigen wird, die Formulierung lauten müssen: «Ist Nef nichts bekannt».

14 G. Pietzsch, Zur Pflege der Musik an den deutschen Universitäten bis zur
Mitte des 16. Jh., Hildesheim/New York 1971: Mit neuem Vorwort, Ergänzungen

und neuer Literatur versehener Nachdruck der im Archiv für Musikforschung

1 (1936); 3 (1938); 5 (1940); 6 (1941); 7 (1942) erschienenen Arbeit,
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Universitätshistoriographen die allgemeinen Werke zur Schweizer
Musikgeschichte benutzt, die - ein weiteres historiographisches
Kuriosum in diesem Zusammenhang - einige zusätzliche Informationen

auch über Basel geboten hätten. So hielt bereits 1933
A. Geering fest, bei der Wiedereröffnung der Basler Universität
1532 habe die Musik ihren gewohnten Platz als letztes Fach der
Artistenfakultät wieder erhalten und sei dem dritten Professor
neben Mathematik, Kosmographie und Arithmetik überbunden
worden15, und fügt darauf hinzu: «Tatsächlich scheint aber diese
Aufgabe der Professor für griechische Sprache, Simon Grynaeus,
übernommen zu haben16.» Als feststehende Tatsache, jedoch ohne
Quellenangabe, wird Grynaeus' Tätigkeit als Musikprofessor bis
1541 samt Mutmassungen über die Gestaltung seines Unterrichtes
1944 bei A.-E. Cherbuliez aufgeführt unter Hinweis darauf, dass

nicht bekannt sei, wer nach Grynaeus' Tod den Musiklehrstuhl
innegehabt habe; «und so entsteht in dieser Hinsicht eine 35jährigc
Lücke bis zum Amtsantritt Mareschalls» (sc. bis 1576)17.

Unsere Aufgabe ist somit sachlich und zeitlich klar umschrieben.
Dass wir sie überhaupt in Angriff nahmen, verdanken wir zufälligen

Funden; dass wir sie weitgehend lösen konnten, beruht zum
Teil auf gezieltem Quellenstudium. Allerdings muss noch zweierlei

vorausgeschickt werden, eine spezielle Bemerkung zur Anstellung

Mareschalls und eine allgemeine zur schlechten Quellenlage.

die als reine Matcrialsammlung zu den Institutionen und zur Prosopographie der
einzelnen akademischen Amtsträger, Musiker und Musikfreunde gedacht ist.
Über Basel 125 fT. und 192 f.

15 A. Geering, Die Vokalmusik in der Schweiz zur Zeit der Reformation.
Leben und Werke von B. Frank, Joh. Wannenmacher, Cosmas Aider. Aarau
1933, 57 mit Verweis auf Thommen, wie Anm. 7, 30 f recte 307), nämlich
eine in Thommens Sachregister nicht berücksichtigte Stelle über den Musikunterricht

in Oekolampads Iudicium de schola: «Der dritt soll Mathematica, Cos-
mographi, Arithmetic und Music leeren». Dass es jedoch Grynaeus war, der diese
Pflicht übernahm, steht hier nicht.

16 Leider ohne genaue Quellenangabe bezüglich Grynaeus'. Die Quelle für
diese These, die ich erstmals bei H.J. Moser, Gesch. der dt. Musik 1, 1923, 421
finde (vgl. Pietzsch, wie Anm. 14, 127) konnte ich noch nicht eruieren. Dass sich
Grynaeus in Basel intensiv mit tonkünstlenschen Belangen abgab, ist aus den in
der Amerbachkorrespondenz publizierten Briefen des Sixt Dietrich bekannt. Ein
erschlossener Beweis dafür, dass er über Musik las, siehe unten S. 16. Sicher
belegt aus den Heidelberger Artistenprotokollen ist, dass er daselbst im Rahmen
des Quadriviums Musik las (WTh. Streuber, Simon Grynaeus,..., in: Basler
Taschenbuch 1853, 11). Eine irrtümliche Übertragung dieser Notiz auf Basel, z.B.
durch Moser, ist nicht auszuschliessen.

17 A.-E. Cherbuliez, Geschichte der Musikpädagogik in der Schweiz, sl,
1944, 120 f; 128 f
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Nef kommt bezüglich der ersteren gleichsam e silentio
argumentierend zum Schluss, diese hänge eng zusammen mit «Neuerungen

im Kultus», nämlich mit der Wiedereinführung des Orgelspiels

im Münster. Er leistet somit unausgesprochen der These
Vorschub, die Stelle mit ihrer bis ins 18. Jahrhundert unverändert
fortbestehenden dreifachen Verpflichtung: Musikus der Universität,

Organist am Münster, Musiklehrer am Gymnasium, sei damals

vollumfänglich neu geschaffen worden unter den Auspizien der
lutheranisierenden Tendenzen des Antistes Simon Sulzer und der
Musikbegeisterung des Rektors Felix Platter18, dessen Autobiographie

uns ja einen grossen Teil der Nachrichten über das private
und offizielle Musikleben ausserhalb des akademischen Lehrbetriebs

um die Jahrhundertmitte vermittelt, jedoch bezeichnenderweise

überhaupt keine Information über den offiziellen Musikunterricht

und den Universitätsmusikus enthält19. Doch diese Sicht
der Dinge, so einleuchtend sie mangels zusätzlicher Quellen gewesen

sein mag, entpuppt sich nun als Geschichtsklitterung. Denn neu
ist bei Mareschall nicht die Stelle, sondern, wenn man so sagen darf,
die Quellenlage: Mit dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts setzt
nämlich die Reihe der regelmässig geführten, jedoch nur die
wichtigsten Beschlüsse festhaltenden Protokolle der Regenz der
Universität ein20; und dies allein, verbunden mit zwei vereinzelten

18 Wie Anm. 4, 9.
19 Vgl. die Schlüsse, die A. Staehelin, wie Anm. 11, 368 f. zieht: «Es ist das

Verdienst des musikbegeisterten Mediziners Felix Platter, für den Musikunterricht
an der Universität eine bessere Regelung erreicht zu haben (sc. durch eine Petition

an den Rat). «Diese hatte offenbar Erfolg. Fürderhin besass die Universität

einen sogenannten Professor musices, der gleichzeitig Organist am Münster
war». Ähnliche Folgerungen bei Bonjour, wie Anm. 8, 329: «wohl auf Platters
persönlichen Impuls hin». Zuletzt Schanzlin, wie Anm. 88, 60: Nach dem Tode
Meyers, «setzte sich F. Platter bei den Behörden für eine Aufwertung dieses
Faches ein. Seit damals gab es in Basel einen <Professor musices> ...Über die
Amtspflichten Mareschalls, des ersten Musikprofessors ...».

20 StA UA B 1: Acta et Decreta I, 1482-1727 (im Repertorium als «Protokolle

der Regenz» bezeichnet; die treffendste Bezeichnung ist jedoch noch
immer die aus dem 15. Jh. stammende oben auf der Innenseite des vordem Dek-
kels: Liber conclusionum universitatis, mit anschliessenden genauen Anweisungen,

was der Rektor jeweils einzutragen habe. Einträge ab 1482, häufige
Unterbrüche, zahlreiche Einzelblätter oder Lagen leer. Beim Rektorat des Theodor
Zwinger 1572/73 heisst es: Protocolla consultationum academicarum vel à toto
senatu Basil, academiae vel saltim a quatuor ordinum decanis habitarum» (fol. 49).
Mit dem Rektorat Felix Platters 1576/77 setzt die fast lückenlose Reihe der
Protokolle ein (56v-56r), und Rektor Ch. Wurstisen hält 1577/78 nochmals klar fest,
dass es sich nur um Beschlussprotokolle handelt: Praecipuarum Academiae
consultationum, quarum memoriam extare interest, consignatio brevis (56v; vgl.
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(Rats-)Aktenstücken21, ist der Grund, weshalb anlässlich von
Mareschalls Wahl die Musikprofessur mindestens als Institution
aktenmässig erstmals erfassbar ist, während der Name des neuen
Amtsträgers (wie vor allem auch derjenige seines Vorgängers als

Organist am Münster, Gregor Meyers) zuerst aus anderen Quellen,
insbesondere aber aus Wurstisens Kollektaneen bekannt wurde22.
Es liegt hier bezüglich der Quellenlage ein Problem vor, das nicht
nur für die akademische, sondern auch für die politische und kirchliche

Geschichte Basels im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts die
Forschung erschwert und oft, wie das vorliegende Beispiel zeigt,
in verhängnisvoller Weise behindert und auf falsche Fährten führt:
Es fehlen uns nämlich die Protokolle über die Verhandlungen und
Beschlüsse aller Kollegien - mit Ausnahme der richterlichen -,
welche die grundlegenden Entscheidungen zu treffen hatten: Es

gibt weder Ratsmanuale noch gibt es Protokolle der dem Rat
mehr oder weniger untergeordneten und dessen Beschlüssen
unterworfenen Behörden wie Regenz und Fakultäten, Kirchenleitung

und Zensurbehörden23. Unser Wissen über die Geschichte
Basels und seiner Universität im Sinne eines durch Behörden
gelenkten und überwachten Geschehens muss aus einzelnen Ratsund

Universitätsaktenstücken, amtlichen Registern (z.B. den
Öffnungsbüchern) und Missiven (bzw. privaten Korrespondenzen),
Rechnungsbüchern und Matrikeln, die allerdings in reichem Mass,

sorgfältig geführt und geordnet und meist in vollständigen Reihen
vorliegen, zusammengesucht werden. Und wenn bis 1552 die leider

nur lückenhaft überlieferte tagebuchartige Chronik des Johannes

Gast in mancher Hinsicht Ersatz für die fehlenden amtlichen
Protokolle sein konnte24, so fehlen von diesem Zeitpunkt an

Felix Platter auf fol. 56v: Acta praecipua). Der für die Musikprofessur einschlägige

Eintrag auf fol. 54v.
21 Vgl. unten Anm. 90.
22 Zu Wurstisens Kollektaneen vgl. unten Anm. 95. Zu Gregor Meyer lagen

bisher aus Akten nur die Angaben aus den in Anrn. 90 erwähnten Dokumenten
vor. Wie prekär die Aktenlage bei Mareschall war und auch nach Kendalls Arbeit
(wie Anm. 91) noch ist, zeigt Chr. J. Riggenbach, Der Kirchengesang in Basel,
in: Beitr. z. vaterl. Gs. 9, 1870, 408 ff, wo ausschliesslich sekundäre Quellen
herangezogen sind. In den Umversitätsakten taucht der Name Mareschalls, soweit
ich sehe, erstmals in einer Professorcnliste von 1578 auf (StA UA C 1,

1459-1634: Archivum Academicum, fol. 242).
23 Der Frage, ob solche gar nicht geführt wurden oder nur auf ungeordneten

und deshalb später nicht gebundenen Zetteln oder Konvoluten in Manualformat
(vgl. etwa das als Einzelstück erhaltene Manual des Ratsschreibers 1562-Jum
1564 in: StA, Ratsbüchlein 1), konnte hier nicht nachgegangen werden.

24 Basler Chroniken 8, bearb. v. P. Burckhardt, Basel 1945 Das Tagebuch
des Johannes Gast).
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sowohl Chroniken wie Diarien, welche die Vorgänge in der res

publica konsequent verfolgen25.
Wie schwerwiegend sich gerade in unserem Fall dieser Mangel

an Grundinformaticn ausgewirkt hat, zeigt eindrücklich das bereits
erwähnte Buch von Gerhard Pietzsch. Wie mager sind doch seine

Angaben über Basel, verglichen mit dem reichhaltigen, z.T. indirekt

auf Universitätsprotokollen beruhenden Material über andere
Universitäten! Dennoch ist Pietzsch, gleichsam am Rande und fast

unbemerkt, ein erster Ansatz zur Schliessung unserer Forschungs-
lückc gelungen.

2. Neue Quellen

a) Die gedruckte Matrikel

Pietzsch hat als erster in der Fachliteratur auf Johannes Fer als

«Musiklehrer am Collegium und Cantor am Münster» im Jahr
1542 hingewiesen und damit nicht nur den ersten akademischen
Basler Musikpädagogen nach 1541, sondern auch den einzigen bisher

mit Namen bekannten Münsterkantor des 16. Jahrhunderts
namhaft gemacht26. Leider war es Pietzsch nicht vergönnt, den
zweiten Band der gedruckten Matrikel durchzusehen27. Denn so

hätte er Fer noch eine ganze Reihe von weiteren, bisher
unbekannten Basler Musikern an die Seite stellen können. Ob diese für
ihn jedoch darüber hinaus in ihrer amtlichen Funktion als Basler
Universitätsmusiker zu erkennen gewesen wären, ist mehr als fraglich;

bietet doch die gedruckte Matrikel diesbezüglich nicht nur
keine Hilfe an, sondern führt sogar auf falsche Fährten, vor allem
denjenigen, der vom Bekannten ausgeht, nämlich von Samuel

25 Wurstisens Chronistik kann hier keinen Ersatz bieten, zumal ja gerade die
Kollektaneen, aus denen unsere bisherigen Kenntnisse über Gregor Meyer
grösstenteils stammen, keine Chronik darstellen (Vgl. unten S. 57 ff. und Anm.
95).

26 Pietzsch, wie Anm. 14. Einige wenige Nachträge zu Basel von 1971 auf
S. 192 f, meist mittelbar oder unmittelbar aus dem Band 1 der gedruckten
Matrikel gewonnen. Auf Fer wurde Pietzsch durch Amerbachkorrespondenz 5,

1958, Nr. 2295 Vorbem. S. 192 f. aufmerksam. Von dort und nicht aus der
Matrikel stammen auch die Angaben über Fers amtliche Tätigkeit als Musikus.

27 Die Matrikel der Universität Basel, hgg. v. H.G Wackernagel..., 2,

1532/33-1600/01, Basel 1956 [= MUB 2j. - Leider hat auch A. Geering, wie
Anm. 15, seine Durchsicht der hs. Matrikel zwecks Erstellung seiner Liste von
«Musikernamen aus der Matrikel.» (Beilage I, 201 f.) mit 1551/52 (Nr. 22: Felix
Platter) abgeschlossen und damit die wichtigsten Einträge von Musikern nur um
einige wenige Seiten verfehlt.
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Mareschall. Dieser ist im Studienjahr 1576/77 erwartungsgemäss
zu finden28. Er ist in voller Übereinstimmung mit den bekannten
Fakten als «musicus, postea organista et professor musices Basiliensis»

in die Matrikel eingetragen. Ganz logisch, denkt man: Als
Musiker von Beruf zuerst immatrikuliert und kurz darauf zum
Musikprofessor und Münsterorganisten befördert, so dass ein
entsprechender Hinweis gleich noch beim Eintragen seines Namens
in die Rektoratsmatrikel angebracht werden konnte. Indessen
haben wir hierbei übersehen, dass es in der Matrikel in der Regel
keine Berufsbezeichnungen gibt, sondern nur Titel und gelegentlich

eine Amtsbezeichnung. Doch welcher Benutzer weiss das

schon? So wird er bald auf weitere «Berufsmusiker» stossen:
1556/57 ist ein Johannes Alberus aus dem bayrischen Pappenheim
sogar als «futurus musicus» immatrikuliert, also offenbar als

zukünftiger Musiker, und zwar gratis «propter officium», wobei
wir zunächst an irgendein Amt in Kirche oder Schule denken
möchten29. Doch stutzen wir, wenn wir einige Monate später, am
17. August 1557, auf einen Joannes Harmatopoeus (Wagner;
Wagenmacher?) aus dem niederschlesischcn Beuthen stossen, der
ebenfalls mit dem Vermerk «nihil propter officium» eingetragen
ist, dabei jedoch ausdrücklich als «musicc professor publicus» und
somit eindeutig als Musikdozent an der Universität bezeichnet zu
sein scheint30. Doch wie soll das zur ergänzenden Mitteilung passen,

welche die Herausgeber machen, dass er erst am 16. Oktober
1557 in Basel Baccalaureus geworden und 1559 wegen Trunkenheit

eingekerkert und zum Schwören der Urfehde verurteilt worden

sei, im letzten Fall einfach als «musicus» bezeichnet?31 Doch
damit nicht genug des scheinbar Unvereinbaren: Im Studienjahr
1559 60 führt die gedruckte Matrikel als zusätzlichen Studenten,
dessen Name nur aus dem Urfehdenbuch bekannt ist, einen aus
dem in der hessischen Wetterau gelegenen Echzell gebürtigen
Andreas Fuchs auf, der als «der musicus» bezeichnet wird anlässlich
seiner Inhaftierung mit anschliessendem Schwören der Urfehde.
Wenn nicht in der Rcktoratsmatrikel, so ist er doch in der Matrikel
des Obern Kollegiums vor dem 18. Juli 1560 als «M(agister)
Andreas Vvlpecula, Musicus» eingetragen32. Damit steht immerhin

28 MUB 2, 246, 1576/77 Nr. 68 von 92, also eindeutig erst im Frühjahr 1577.

Vgl. unten S. 57.
29 MUB 2, 101, 1556 57, Nr. 58 von 85, also wohl erst 1557.
30 MUB 2, 105, 1557 58, Nr. 18 von 84, also ca. Sommer/Herbst 1557.
31 E. Refardt, Hist.-biogr. Musikerlexikon der Schweiz, Leipzig 1928, 120.
32 MUB 2, 124, 1559/60, Nr. 73 (Nachtrag des Herausgebers). - UBB Mscr.

A.N.II. 12, 149. E. Refardt, wie Anm. 31, 90.
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fest, dass letzterer sein Artistenstudium abgeschlossen hatte und zur
Übernahme eines Amtes befähigt war. Sollte mit «musicus» nicht
doch eine Beamtung gemeint sein? Denn bereits 1560/61 findet
sich ein «magister artium» Nicolaus Hermanus aus dem böhmischen

Joachimstal «propter officium» gratis eingetragen33. Weil
wir weiter nichts über sein Amt wissen, könnten wir ihn im
weiteren unberücksichtigt lassen, hätten ihn nicht die Herausgeber der
Matrikel im Sinn einer Hypothese mit dem bekannten Joachimstaler

Kantor und Kirchenlieddichter gleichen Namens zu
identifizieren vorgeschlagen. Nicolaus Herman in Basel in einem Amt?
Das wäre fast eine musikgeschichtliche Sensation! Denn das könnte
ja kaum ein anderes als das eines Musikus' oder Kantors sein! Allein,
was zunächst so sensationell aussieht, verwandelt sich unter der
Hand in ein unlösbares Rätsel: Nicolaus Herman starb nämlich am
15. Mai 1561 im Joachimstal als betagter Mann und kann doch
kaum ein Jahr zuvor in Basel eine Stelle angetreten haben. Das

wäre eher denkbar bei einem allfälligen gleichnamigen Sohn. Aber
gerade auch bei einem solchen müsste man das Amt zunächst im
Bereich der Musikpädagogik suchen. N. Herman muss also im
Auge behalten werden, zumal Amerbach über ihn einige zusätzliche

Angaben macht: Am 24. August 1560 gab er «M. Nicoiao
Hermano, so mir ein carmen zügeschriben, jn dem anzeigt, wie er
sich verzert» und dass er von Augsburg komme und seinem Bruder

zuziehe, der Doktor der Theologie sei, einen Dickpfennig oder
9 Piapart als Reisegeld. Wenn also Herman ein bezahltes Amt -
auch nur vertretungsweise und vorübergehend, wie dies beim
Musikus durchaus denkbar ist - übernahm, so kann dies nur nach
dem 24. August geschehen sein, wo er, so sind Amerbachs Angaben

zu interpretieren, mittellos in Basel eintraf und sich das Geld
für die Weiterreise verschaffte. Doch weist auch die Tatsache, dass

er am 18. September 1560 für sein Zimmer im Oberen Kollegium
nur den minimalen Betrag von 1 ß schuldete oder bereits bezahlt
hatte und hernach nicht mehr als zahlender Gast erwähnt wird, auf
eine sehr kurze Dauer des Aufenthaltes hin. Wie gesagt, ein in
mehrfacher Hinsicht rätselhafter Fall. Doch würde ein weiterer
personalpolitischer Fehlgriff der Regenz durchaus in das Bild passen,

das uns die Quellen von der musikpädagogischen Misere an

33 MUB 2, 126, 1560/61, Nr. 18 von 73, also im Sommer/Herbst 1560. In
der Matrikel des Obern Kollegiums (wie Anm. 32) S. 149 als «M. Nicolaus Har-
mannus» ohne Herkunftsangabe (also wie bei Vulpecula) am 24. August oder
hernach, vor dem 2. Oktober eingetragen.
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der Universität noch malen werden34. Hermans Name ist der letzte
für unsere Belange einschlägige bis zur Immatrikulation
Mareschalls.

Auffallend hierbei ist indessen, dass diese Lücke genau in dem
Zeitpunkt beginnt, wo Gregor Meyer in Basel als Organist angestellt

wurde und - dies ist von besonderer Bedeutung - gleichzeitig
oder in der Folge auch als akademischer Musiklehrer zu wirken

begonnen haben dürfte, wie dies zuerst W. Merian auf Grund von
Rückschlüssen aus den späteren Akten annahm35. Doch müsste er
in diesem Fall nicht gleich Harmatopoeus in der Rektoratsmatrikel
zu finden sein? Und wie steht es diesbezüglich mit dem oben
erwähnten Johannes Fer? Auch seine Anstellung ist in der Matrikel
ohne Spuren geblieben, obwohl er erwiesenermassen «ein glid der
universitet» war36. Doch ist in diesem Fall nicht Nachlässigkeit in
der Führung der Matrikel, wie bei Fuchs/Vulpecula, sondern die
Tatsache im Spiel, dass es in Basel keine Befristung der Gültigkeitsdauer

der Immatrikulation und somit keine Wiederimmatnkula-
tion schon früher in die akademische Bürgerschaft Aufgenommener

gab («se rursus indicavit»).J. Fer ist nämlich im Wintersemester
1523/2437, Gregor Meyer im Wintersemester 1525/26 in Basel
immatrikuliert38. Infolge dessen war der direkte Zugang zum
Quellenmaterial, das die Matrikel für unsere Belange bietet,
weitgehend verschüttet, da von Fers und Meyers Immatrikulationen
her keine Parallelschlüsse möglich waren und man gezwungen
war, einzig von Mareschalls Immatrikulationsnotiz auszugehen.

34 Nikolaus Hermans genaues Todesdatum in: Nikolaus Hermans und Joh.
Mathesius' geistliche Lieder... hgg.... von Karl Friedrich Ledderhose. Halle
1855, S. XXIX, in: Geistliche Sänger der christlichen Kirche dt. Nation. hgg.
von W. Schircks. Heft 4. -Jöcher 2, 1541, auf den MUB verweist, gibt
irrtümlicherweise 1581 als Todesdatum an. - Die Notiz Amerbachs in UBB Mscr.
C Via 69, 62\ die über die Kosten des Logis in StA UA N6. S. 27.

35 W. Merian, Gregor Meyer, wie Anm. 1, 138-153, hier 152.
36 Siehe Anm. 37.
37 MUB 1,355, WS 1523/24, Nr. 15 von 15. Fehlt bei Geering (vgl. Anm. 27),

da über Fers musikalische Betätigung damals noch nichts bekannt war und der
Eintrag hierüber natürlich nichts aussagt. MUB 2, 34 Nr. 69 ist ein Nachtrag des

Herausgebers, der nötig wurde wegen der irrtümlichen Lesung des Namens:
«Johannes Furus, von Staufen im Allgäu» statt «Ferus» und ist im Hinblick auf
die frühere Immatrikulationsnotiz zu streichen. Die in diesem Nachtrag enthaltene

Information ist gleichwohl wertvoll (vgl. Amerbachkorrespondenz 5, 1958.
192 f).

38 MUB 1, 359, WS 1525/26, Nr. 4 von 9. Ohne Identifikation, auch nicht
in den Nachträgen zu Band 1 in Bd. 2, 632. Auch W. Merian (wie Anm. 35) noch
nicht bekannt. Identifikation bei A. Geering (wie Anm. 15) 202. Damit ist auch
Wurstisens Angabe, er stamme aus Säckingen, bestätigt.
































































































